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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

StGB §75 C

Rechtssatz

Kumulative Kausalität, bei der ein Verhalten, welches real zu einem bestimmten Erfolg geführt hat, als dessen

naturgesetzmäßige Bedingung selbst dann kausal ist, wenn er auch als Folge anderer, gleichzeitig und unabhängig

davon wirksamer Bedingungen eingetreten wäre, genügt.
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Vgl auch
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Vgl; Beisatz: Für die Zurechnung einer Erfolgsqualifikation zu einer Tat genügt grundsätzlich deren
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